
Jahresbericht Handlungsfelder 2018 

Senator für Justiz und Verfassung

Kurzeinschätzung zur Zielerreichung: 

Bezeichnung der Maßnahme:  Lfd. Nr. S14 der Liste 
Gewährleistung der Sicherheit in den Dienstgebäuden 

Zielgruppe: 
Rechtssuchendes Publikum und Mitarbeiter/innen der Gerichte 

Ergebnisse/Wirkungen (Was soll bewirkt werden?): 
Gewährleistung der Sicherheit in den Dienstgebäuden und Verhinderung des Einbringens von 
gefährlichen/verbotenen Gegenständen und Waffen durch Kontrolle aller Besucher 

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : Einheit Planwert 
2018 

IST 
2018 

Anteil kontrollierte Zugänge Prozent 100 75 

Programm / Produkt (Was wird angeboten?): 
Durchführung dauerhafter, lückenloser Einlasskontrollen in den Gerichten; kontrollierte Zugänge zu den 
Dienstgebäuden mit abgestuftem Personaleinsatz zwischen 7.30 und 16.00 Uhr 

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : Einheit Planwert 
2018 

IST 
2018 

Anteil Zugänge mit dauerhafter Kontrolle zwischen 
7.30 Uhr und 16.00 Uhr 

Prozent 100 75 

Organisation/Prozesse (Wie erfolgt die Umsetzung?): 
Verstärkung des Justizwachtmeisterdienstes, 
Ausbau der Eingangsschleusenanlagen 
Entgegen früheren Planungen werden keine Arbeitnehmer/innen eingesetzt. Notwendige personelle 
Verstärkungen werden daher vollumfänglich (= 7 VZÄ) aus Mitteln des Handlungsfeldes finanziert 
werden können. Die benötigten Personalausgaben reduzieren sich bei einem Mittelwert von 46 Tsd. € 
auf 322 Tsd. € p.a. 

Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung : Einheit Planwert 
2018 

IST 
2018 

erhöhte Anzahl der eingesetzten 
Justizwachtmeister um 7,0 VZÄ 

Stellen 
(VZÄ) 

7,0 7,0 

Ressourceneinsatz (Was ist dafür einzusetzen?) 

Aggregat Mittelbereitstellung 2018 Jahresergebnis 2018 Abweichung 

Personalausgaben 322,0    T€ 240,5    T€ 81,5    T€ 
Personal-Stellen 7,0 VZÄ 7,0 VZÄ 0,0 VZÄ 
Konsumtiv  T€  T€  T€ 
Investiv 140,7    T€ 140,7    T€ 0,0    T€ 
Bremerhaven  T€  T€  T€ 
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Sachstand zum Projektfortschritt:  

 
Durch die Verstärkung des Justizwachtmeisterdienstes mit 7,0 VZÄ kann die Durchführung dauerhafter, 
lückenloser Einlasskontrollen im Landgericht, Amtsgericht Bremen und Amtsgericht Bremerhaven 
gewährleistet und personell dargestellt werden. Besondere Sicherheitsvorfälle sind für das Jahr 2018 
aufgrund der Maßnahmen nicht vorgefallen; das Einbringen von gefährlichen/verbotenen 
Gegenständen und Waffen durch Besucher ist nicht vorgekommen. Die Einarbeitung und Ausbildung 
der neuen Wachtmeisterkräfte ist abgeschlossen.  
Die Umbaumaßnahmen im Justizzentrum am Wall und Amtsgericht Bremen-Blumenthal haben 
begonnen und werden im Fühjahr 2019 abgeschlossen sein. Die entsprechenden Projektmittel wurden 
von IB abgefordert. Nach Abschluss der baulichen und personellen Detailplanungen hat sich gezeigt, 
dass jeweils der Einsatz eines weiteren Wachtmeisters im JZAW und dem AG Bremen-Blumenthal 
erforderlich ist, um tatsächlich lückenlose und dauerhafte Kontrolle ohne lange Wartezeiten für den 
rechtsuchenden Bürger ermöglichen zu können. Eine Finanzierung dieser zusätzlichen 2,0 VZÄ, dann 
insgesamt 9,0 VZÄ, aus den veranschlagten Projektmitteln wird durch die erzielten Einsparungen in 
diesem Projekt möglich.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


